
 

 

 

 

N I E D E R S C H R I F T 
 

über die öffentlichen Verhandlungen des Ortschaftsrates Aftersteg 
 

 

am  Freitag, 10.02.2023 (Beginn: 20:00 Uhr; Ende: 21:30 Uhr) 
in  Aftersteg, Ortsverwaltung 
                  
 
Vorsitzender:                                               Ortsvorsteher Kunz 
 
Zahl der anwesenden Mitglieder:   6 (Normzahl   6 Mitglieder) 
                                                                                
 
 
Namen der nicht anwesenden Mitglieder:      0 
         
 
 
 
 
Schriftführer:     Ortsvorsteher Kunz 
 
Sonstige Verhandlungsteilnehmer:  keine 

 
 
 
 
 
Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass   
 

1. zu der Verhandlung durch Ladung vom 05.02.2023 ordnungsgemäß 
eingeladen worden ist 

 
2. die Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Verhandlung am 10.02.2023 

ortsüblich bekannt gemacht worden ist; 
 

3. das Kollegium beschlussfähig ist, weil mindestens 3 Mitglieder anwesend 
sind. 

 

 
 



 

 

 

 

T A G E S O R D N U N G 
 
Tagesordnung: 

1. Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung 
 

2. Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften nach §13b BauGB,                       
Baugebiet Brühl Aftersteg 

 
3. Bericht aus dem Gemeinderat 

 
4. Verschiedenes 

 
 

 
Nichtöffentlich: Verschiedenes 
 
In der heutigen Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

Punkt 1 
 

Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung 
Keine 

Punkt 2 
 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften nach §13b BauGB, Baugebiet 
Brühl Aftersteg 
Zur Fortführung des Bebauungsplanverfahrens Brühl fasst der Ortschaftsrat nach 
Einverständnis aller Anwesenden folgende Beschlüsse in einer Abstimmung: 

1. Der Ortschaftsrat wägt die öffentlichen und privaten Belange untereinander 
und gegeneinander ab und beschließt über die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen entsprechend der 
Beschlussvorschlägen. 

2. Der Ortschaftsrat billigt den Entwurf zum Bebauungsplan „Brühl“ mit örtlichen 
Bauvorschriften und Begründung in der Fassung vom 15.12.2022. 

3. Der Ortschaftsrat beschließt die Durchführung der Offenlage nach § 3 (2) 
BauGB. 
 

Beschluss Nr.: 3 
Abstimmungsergebnis: 6 x ja 
 

Punkt 3 
Bericht aus dem Gemeinderat 
Der OR nimmt dies zur Kenntnis. 
 

Punkt 4 
Verschiedenes 
Keine Themen 
 
 
Vorsitzender:                                      Ortschaftsräte:                           Schriftführer  


